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Integrating Geological Information in City Management to Prevent

Environmental Risks― GeoInforM ― LIFE06 TCY/ROS/000267

___________________________________________________________________________
Geological licensing and control, Task 2

Review of the Geological Service, the Ministry for Urban Development and Environmental Protection, Hamburg, Parner 1

Die gesetzlichen Grundlagen für das Handeln des Geologischen Landesamtes Hamburgs sind:

· Gesetz über die Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstätten (Lagerstättengesetz) vom 04.12.1934, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.11.2001 (BGBl. I S. 2992)

· Bundesberggesetz vom 13.08.1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.12.2006 (BGBl. I S. 2833)

· Hamburgisches Gesetz zum Schutz des Bodens (Hamburgisches Bodenschutzgesetz) vom 20.02.2001 (HmbGVBl. Nr. 8, 26.02.2001)

Der Hamburger Senat hat darüber hinaus eine „Anordnung über die Aufgaben des Geologischen Landesamtes“ erlassen (HmbGVBl. Teil II - Amtl. Anzeiger Nr. 28, 08.02.1991).

Auf der Grundlage von § 1 Abs. 1 Lagerstättengesetz wurden alle Staatlichen Geologischen Dienste Deutschlands mit geologischen, geophysikalischen und bodenkundlichen Untersuchungen, insbesondere nach nutzbaren Lagerstätten betraut. Demgemäß haben die Geologischen Dienste - so auch das Geologische Landesamt Hamburg – umfangreiche Geodaten und geowissenschaftliche Archivdaten gesammelt. Daraus entwickelte Karteninformationen und Geodaten werden anderen Behörden, Ingenieurbüros, der Rohstoffindustrie und (unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen) der Öffentlichkeit angeboten.

Die Geologischen Dienste nehmen gemäß § 3 Abs. 1 Lagerstättengesetz die Ergebnisse geophysikalischer Untersuchungen zur Erforschung des Untergrundes sowie gemäß §§ 4 und 5 Lagerstättengesetz die Ergebnisse maschinengetriebener Bohrungen aus dem jeweiligen Landesgebiet auf. Vorzulegen sind hierfür gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 Lagerstättengesetz das Ergebnis der Untersuchung unter Beifügung sämtlicher Unterlagen sowie nach § 5 Abs. 2 Lagerstättengesetz Bohrproben und sonstiges Beobachtungsmaterial. Darüber hinaus sind erschöpfende Auskünfte über die Aufschlussergebnisse zu erteilen.

Vor allem das Lagerstättengesetz ist somit die wichtigste gesetzliche Grundlage für die zentrale Aufgabe aller Geologischen Dienste Deutschlands zur Sammlung, Archivierung und Verarbeitung geowissenschaftlicher Informationen und Daten. Da das „Fachinformationssystem Geologie“ in Hamburg Teil des Hamburger „Bodeninformationssystems“ ist, kann sich das Geologische Landesamt Hamburg auch noch auf die Bestimmungen des Hamburgischen Gesetzes zum Schutz des Bodens (§§ 5, 6, 7, 8 Hamburgisches Bodenschutzgesetz) stützen.

Das Geologische Landesamt Hamburg sowie eine Reihe anderer Geologischer Dienste in Deutschland haben keine eigenständigen Genehmigungs- oder Kontrollaufgaben im Hinblick auf die Durchführung oder Überwachung von Bohrungen, Aufsuchungs- oder Erkundungsarbeiten. Bohrungen sind dem Geologischen Landesamt lediglich anzuzeigen und die erhaltenen Ergebnisse wie oben beschrieben zu übermitteln. Das Geologische Landesamt erteilt keine Genehmigungen für Bohrungen oder andere geowissenschaftliche Untersuchungen und übernimmt auch keine Überwachungsaufgaben. Die hierfür zuständigen Vollzugsbehörden sind für alle unter Bergrecht fallenden Belange die Bergbehörden der Länder (für Hamburg nimmt diese Aufgabe aufgrund eines Verwaltungsabkommens das Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld wahr) bzw. andere Vollzugsbehörden wie z. B. für Grundwassererschließungen die zuständige Wasserbehörde. 

Zu den Vollzugsaufgaben, die das Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld (Niedersachsen) für Hamburg wahrnimmt, gehört u. a. die Aufsicht über:

· das Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten von bergfreien und grundeigenen Bodenschätzen einschließlich der hierzu erforderlichen Betriebsanlagen,

· das Errichten und Betreiben von Untergrundspeichern und Besucherhöhlen,

· die Erstellung von Bohrungen, die nicht der Aufsuchung, Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen dienen, sofern diese mehr als 100 m in den Boden eindringen sowie

· sämtliche Maßnahmen, so weit sie im unmittelbaren betrieblichen Zusammenhang mit dem Aufsuchen, Gewinnen oder Aufbereiten stehen.

Das Geologische Landesamt Hamburg nimmt bei diesen Aufgaben ausschließlich eine beratende Funktion wahr.
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